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Ehrenordnung  

der  

Turn- und Sportvereinigung 1889/06 Immenhausen e.V. 

 

§1 

Ehrenauszeichnungen 
Die TSV 1889/06 Immenhausen e. V. verleiht folgende 

Ehrenauszeichnungen: 

a) den Ehrenvorsitz 
b) die Ehrenmitgliedschaft 

c) die Ehrenauszeichnungen mit der Ehrennadel 

- in „Silber“ 
- in "Gold“ 

- in ''Gold mit Prägungszahl 50'', „60“, „70“, „80“, „90“ 

d) eine Auszeichnung für herausragendes Engagement in der 
TSV 1889/06 Immenhausen e. V. 

e) den/die Jugendsportler/in des Jahres. 

 

§ 2 
Voraussetzungen für die Verleihung der 

Ehrenauszeichnungen 

Die Verleihung  
a) der Ehrenauszeichnung der/s Ehrenvorsitze/nden setzt die 

Verleihung der Ehrennadel in Gold sowie die mindestens 

zweijährige Wahrnehmung des Vorsitzes der TSV 1889/06 
Immenhausen e. V. voraus. 

b) der Ehrenmitgliedschaft setzt die Verleihung der Ehrennadel 

in Gold oder die wiederholte Ehrenauszeichnung nach § 1 Satz 
1 Buchstabe d) voraus. 

c) der Ehrenauszeichnung in 

I. Silber setzt mindestens 25 Jahre Mitgliedschaft in der Turn- 
und Sportvereinigung 1889/06 Immenhausen e. V. voraus. 

II. Gold setzt mindestens 40 Jahre Mitgliedschaft in der Turn- 

und Sportvereinigung 1889/06 Immenhausen e. V. voraus. 
III. Gold mit Prägungszahl 50, 60 ,70, 80 ,90 mindestens 50 

,60 , 70, 80, 90 Jahre Mitgliedschaft in der Turn- und 

Sportvereinigung 1889/06 Immenhausen e. V. voraus.  
d) der Auszeichnung für besonderes Engagement setzt einen 

Einsatz im gesellschaftlichen Bereich oder sportliche Leistungen 

voraus, die die Erwartung an die Mitglieder deutlich übertrifft. 
Ein Mitglied kann die Auszeichnung auch wiederholt erhalten. 



2 
 

e) Die Auszeichnung der/des Jugendsportlers/in des Jahres 

setzt eine herausragende Einzel- oder Mannschaftsleistung im 
Jugendbereich voraus. 

 

§ 3 

Vornahme der Verleihung 
Die Verleihung von Ehrenauszeichnungen erfolgt in einem feierlichen 

Rahmen, z.B. Jubiläen oder in der Mitgliederversammlung. 

 

§ 4 
Ehrenausschuss 

Der Ehrenausschuss setzt sich aus über 40 Jahre alten, verdienten 

Mitgliedern des Vereins sowie der/dem 1. und den 2. Vorsitzenden 
zusammen. Die/Der 1. Vorsitzende lädt zu den Sitzungen des 

Ehrenausschusses ein und führt den Vorsitz. Der Ehrenausschuss wird 

zusammen mit den Vorstandsmitgliedern gemäß der Vereinssatzung 
gewählt. 

 

 

§ 5 
Zuständigkeiten 

(1) Der Ehrenausschuss entscheidet über die Verleihung der 

Ehrenauszeichnungen nach § 1 S. 1 Buchstaben c) und d) und im 
Einvernehmen mit dem erweiterten Vorstand über die 

Ehrenauszeichnungen nach § 1 S. 1 Buchstaben a) und b). Anträge 

für die Verleihung von Ehrenauszeichnungen nach § 1 S. 1 Buchstabe 
d) können von Vorstand oder von den Abteilungen an den 

Ehrenausschuss gestellt werden. 

(2) Der Jungendausschuss entscheidet im Einvernehmen mit dem 
Vorstand über die Verleihung von Ehrenauszeichnungen nach § 1 S. 

1 Buchstabe e). 

 

§ 6 
Inkrafttreten 

Diese Neufassung der Ehrenordnung tritt mit Wirkung durch die 

Beschlussfassung der Mitgliederversammlung am 06. Mai 2022 in 
Kraft. Gleichzeitig treten die Ehrenordnungen früherer Fassungen 

außer Kraft. 

 
Immenhausen, 06. Mai 2022 

 

 
Christian Reiser  Kai Hofmeyer  Stefan Haake 

1. Vorsitzender  2. Vorsitzender  2. Vorsitzender 


